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Tagesordnungspunkt:

Beabsichtigte Mitgliedschaft des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in dem in 
Gründung befindlichen Verein "Erlebnisraum Römerstraße"

hier: Benennung einer Vertreterin / eines Vertreters des LVR in die 

Mitgliederversammlung 

Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss benennt gemäß § 10 des Satzungsentwurfs des Vereins 

"Erlebnisraum Römerstraße" Frau / Herrn ..... als Vertreterin / als Vertreter des LVR in die 
Mitgliederversammlung des Vereins "Erlebnisraum Römerstraße". 

Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: 

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland 



Zusammenfassung: 

 

Die Projektpartner und der Landschaftsverband Rheinland (LVR) streben an, dass der LVR 

Gründungsmitglied des Vereins wird. Die Vereinsgründung ist noch für 2014 vorgesehen. 

 

Gemäß § 10 des Satzungsentwurfs hat jedes Mitglied eine Stimme in der 

Mitgliederversammlung. Für die Benennung der Vertreterin / des Vertreters des LVR in 

der Mitgliederversammlung ist ein Beschluss des Landschaftsausschusses erforderlich. 

 

Wegen der unmittelbaren Verknüpfung zur operativen kulturfachlichen Arbeit des  

LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland schlägt die Verwaltung vor, das 

Stimmrecht des LVR in der Mitgliederversammlung auf die „Direktorin des LVR“ zu 

übertragen. Dies vor allem vor dem Hintergrund, die fachliche Begleitung durch den LVR 

in der Entstehungsphase der Projekte aktiv mitgestalten zu können. 

 



 

Begründung der Vorlage Nr. 14/180: 

 

1. Ausgangslage 

 

Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) hat als Konsortialführer 

mit 18 Kommunen (Projektpartner) erfolgreich das Projekt „Erlebnisraum Römerstraße“ 

realisiert. Das Projekt soll durch den in Gründung befindlichen Verein „Erlebnisraum 

Römerstraße“ verstetigt werden. Die Projektpartner und der LVR streben an, dass der 

LVR Gründungsmitglied des Vereins wird. Der Satzungsentwurf (Anlage) wurde bereits 

beim Amtsgericht Köln geprüft und liegt dem Finanzamt bezüglich der angestrebten 

Gemeinnützigkeit vor. Die Vereinsgründung ist noch für 2014 vorgesehen.  

Gemäß § 8 des Satzungsentwurfs werden von den Mitgliedern Beiträge bis zu max. 

1.000,00 Euro erhoben. Die Höhe der Beiträge bestimmt die Mitgliederversammlung. 

 

Ziel dieser Mitgliedschaft des LVR im Verein ist, die fachwissenschaftliche Kompetenz des 

LVR-ABR zur Verfügung zu stellen, um eine nachhaltige und denkmalpflegerisch fundierte 

Inwertsetzung der Römerstraßen auch weiterhin zu gewährleisten. Der Erlebnisraum 

Römerstraße soll als neues kulturtouristisches Highlight im Rheinland die touristische 

Attraktivität der Region steigern. Durch die erfolgreiche Labelung als Projekt der 

Städtebauförderung können die Gemeinden auch zukünftig weitere Fördermittel des 

Landes beantragen, um weitere Denkmäler entlang der Trasse zu präsentieren oder 

Innenstädte aufzuwerten.  

 

Gemäß § 10 des Satzungsentwurfs hat jedes Mitglied eine Stimme in der 

Mitgliederversammlung. Für die Benennung der Vertreterin / des Vertreters des LVR in 

der Mitgliederversammlung ist ein Beschluss des Landschaftsausschusses erforderlich. 

 

Wegen der unmittelbaren Verknüpfung zur operativen kulturfachlichen Arbeit des  

LVR-ABR schlägt die Verwaltung vor, das Stimmrecht des LVR in der 

Mitgliederversammlung auf die „Direktorin des LVR“ zu übertragen. Dies vor allem vor 

dem Hintergrund, die fachliche Begleitung durch den LVR  in der Entstehungsphase der 

Projekte aktiv mitgestalten zu können.      

 

 

2. Entsendung einer Vertreterin / eines Vertreters des LVR 

 

Die Benennung der stimmberechtigten Vertreterin / des stimmberechtigten Vertreters 

erfolgt durch den Landschaftsausschuss im Rahmen einer Mehrheitswahl gemäß § 50 

Absatz 2 GO i. V. m. § 10 Absatz 3 und 5, § 14 Absatz 3 LVerbO. 

 

 

Im Auftrag 

 

 

S o e t h o u t 

 

 

 


















	14-180, Mitgliedschaft Verein Erlebnisraum Römerstraße
	Begründung14-180
	14-180 Anlage

